
 

 

 

 
CHIP Testsiegel 
 
 
 
Bei der Lizenzierung eines Siegels gelten folgende Lizenzbedingungen: 
 

 Laufzeit der Vereinbarung: Die Nutzung des CHIP Testsiegels gilt für ein Jahr ab Datum der 
schriftlichen Bestätigung des Angebotes zzgl. maximal 3 Arbeitstage Lieferzeit.  

 Ohne eine Bestellung des CHIP Siegels ist Ihnen die werbliche Nutzung des CHIP 
Testsiegels, des Artikels oder des CHIP Logos ausdrücklich nicht gestattet.  

 Ihre nach Bestellung gestattete werbliche Nutzung schließt die Werbung mittels 
Werbepartner, Einzelhändler, Versandhändler und sonstige Vertriebspartner ein, wenn und 
falls die Nutzung des CHIP Siegels im Zusammenhang mit dem geprüften Produkt erfolgt. 
Für solche Nutzungen ist Ihnen gestattet, eine einfache Unterlizenz zu erteilen, wenn und 
falls (1) diese durch uns auch gegenüber Ihren Vertriebspartnern unmittelbar und frei 
widerruflich ist, und (2) alle weiteren Bestimmungen dieses Vertrages auch Ihren 
Vertriebspartnern auferlegt werden. 

 CHIP stellt Ihnen nach Vertragsschluss die Reproduktionsvorlage des Siegels als digitale 
Dateien (JPG und EPS) zur Verfügung, für die nach zuvor gesagtem gestattete Weitergabe 
an Ihre Vertriebspartner sind Sie zuständig.  

 Gestattet ist nur die unveränderte Verwendung des übermittelten Siegels in Ihren 
Werbematerialien während des Nutzungszeitraums von einem Jahr in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, wobei die Möglichkeit besteht, dass Nutzer auch von außerhalb 
dieses Territoriums auf die werbliche Nutzung des CHIP- Siegels zugreifen können. Wird 
sind uns einig, dass hierdurch Ihre Pflichten/Rechte gegenüber uns nicht verletzt werden und 
beiderseitig deswegen keinerlei Ansprüche, insbesondere haftungsrechtliche oder 
schadenersatzrechtliche Ansprüche, abgeleitet werden können. Eine Garantie für die 
weltweite Rechtefreiheit können wir aber nicht abgegeben.  

 Die Nutzungsrechte verlängern sich um weiteres Jahr bei erneuter Buchung des CHIP 
Siegels im Folgejahr.  

 Die Gestattung bezieht sich auf die Nutzung der in dem Siegel enthaltenen Kennzeichen und 
die Grafik. Für die – insbesondere wettbewerbsrechtliche – Zulässigkeit der werblichen 
Verwendung des Siegels sind Sie selbst verantwortlich; insoweit übernimmt CHIP keine 
Garantie, Gewährleistung oder Haftung.  

 Da CHIP unter allen Umständen in der Lage sein muss, einen Schutz seiner Kennzeichen 
sicherzustellen, bleibt es CHIP vorbehalten, die Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung 
einer Frist frei zu kündigen. Macht CHIP hiervon Gebrauch, ohne dass ein wichtiger Grund 
zur Kündigung vorlag, so wird Ihnen die gezahlte Vergütung in vollem Umfang erstattet.  

 Soweit und sofern Online-Medien lizensiert wurden, müssen Sie bei der Verwendung von 
Siegeln und Logos der CHIP auf Ihrer  Webseite auf eigene Kosten einen 
suchmaschinenrelevanten Link (index, follow, ohne Tracking) zur Website unter  
www.chip.de  setzen, welcher in einem neuen Browserfenster geöffnet wird. Die 
Vertragsparteien werden sich über Einzelheiten einvernehmlich abstimmen. 

 

Zahlungsbedingungen:   

 Die Abrechnung erfolgt über unseren Vermarktungspartner: BCN Burda Community 
Network GmbH, Hubert-Burda-Platz 1, 77652 Offenburg, Handelsregister: Amtsgericht 
Freiburg i.Br., HRB 471582 

 Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto.  


